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Merkblatt für Betreiber von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen und für 
die Vermarktung des ökologischen Mehrwerts der Stromproduktion 
 
 
 
Betreiber von elektrischen Eigenerzeugungsanlagen (z.B. Photovoltaikanlagen) benötigen für die 
Installation solcher Anlagen eine Bewilligung der Elektrizitätsversorgung (Elektra) Eggenwil, bei An-
lagen >30kW zudem eine Bewilligung des Eidg. Starkstrominspektorates. 
 
Sämtliche Informationen zu den Förderprogrammen des Bundes für die Stromproduktion aus neuen 
erneuerbaren Energien (Mehrkostenfinanzierung, Einspeisevergütungssystem und Einmalvergütung 
für Photovoltaik-Anlagen) sind bei der Vollzugsstelle Pronovo AG unter www.pronovo.ch abrufbar. 
 
Bei allen Anlagetypen hat der Produzent die Möglichkeit, einen Teil bzw. die gesamte Produktions-
menge am Standort der Anlage selber zu verbrauchen (Eigenverbrauchsregelung) und die Über-
schussenergie ins Netz der Elektra einzuspeisen. Die Elektra empfiehlt den Produzenten bis auf wei-
teres, von der Eigenverbrauchsregelung Gebrauch zu machen. 
 
Solange der Produzent noch keine KEV erhält (Warteliste) oder er sich für die Einmalvergütung ent-
schieden hat, erhält er für die ins Netz der Elektra eingespeiste Energiemenge (gesamte Produktion 
oder Überschuss) von der Elektra eine Vergütung gemäss jeweils geltendem Tarif RL. Mit dieser 
Vergütung wir der ökologische Mehrwert der Produktion nicht abgegolten. 
 
Der Produzent hat aber die Möglichkeit, den ökologischen Mehrwert seiner Produktion (gesamte 
Produktion oder Überschuss) selber zu vermarkten. Voraussetzung dazu ist die Registrierung seiner 
Anlage im nationalen Herkunftsnachweissystem (HKN). Nach dem Eintrag im HKN können diese 
Nachweise gehandelt werden. Eine einfache Möglichkeit dazu besteht z.B. über den Verein Aargauer 
Naturstrom, bei dem die Elektra Mitglied ist. Nähere Angaben dazu finden Sie auf der Homepage des 
Vereins Aargauer Naturstrom www.agnaturstrom.ch. 
 
Die Elektra behält sich vor, zukünftig ein eigenes Vermarktungsprogramm zu führen. In diesem Fall 
werden die Produzenten rechtzeitig informiert. 
 
Sobald der Produzent die Vergütung durch die KEV erhält, erlischt der Anspruch auf Entschädigung 
durch die Elektra und auf Eigenvermarktung des ökologischen Mehrwerts, da dieser mit der KEV 
bereits abgegolten ist. 
 
Zur Unterstützung bei der Umsetzung ist Ihnen die Elektra Eggenwil gerne behilflich. 
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